
 

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 
Zivilschutz 

 

Industriezone Klus 17 

4710 Balsthal 

Telefon 062 311 94 94 

zivilschutz@vd.so.ch 

zivilschutz.so.ch 

 

 

 

Baukommission 
Einwohnergemeinde Oberdorf 
Weissensteinstrasse 95 
4515 Oberdorf 

 4. Dezember 2025, schu 

Revision der Verordnung über den Zivilschutz per 1. Januar 2026;  
Wichtige Änderungen im Bereich Bauwesen 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In seiner Sitzung vom 22. Oktober 2025 hat der Bundesrat die Revision der Verordnung über den 
Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV; SR 520.11) verabschiedet, die per 1. Januar 2026 in Kraft 
treten wird. 
Die Revision der ZSV bringt im Bereich des Bauwesens einige Änderungen mit sich, über welche 
wir Sie mit diesem Schreiben informieren. Die wichtigsten Änderungen zusammengefasst: 
 

 Der Ersatzbeitrag pro nicht erstellten Schutzplatz beträgt neu immer Fr. 1'400.—; 

 Die Kantone können in Gemeinden mit negativer Schutzplatzbilanz eine Baupflicht 
für Schutzräume bereits unter 38 Zimmern anordnen. Der Kanton Solothurn wird – 
gestützt auf die Empfehlung des Bundes – eine solche Baupflicht für Schutzräume ab 
mindestens 10 Schutzplätzen anordnen; 

 Anbauten, Aufbauten, Umbauten und Nutzungsänderungen, die zu zusätzlicher Wohn-
fläche führen, gelten als Neubaute. Entsprechende Gesuche sind ausnahmslos vom 
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz zu genehmigen. Die Anzahl Schutzplätze 
wird neu beurteilt; 

 Öffentliche Schutzräume, die nicht mit Liegestellen und Trockenklosetts ausgerüs-
tet wurden, müssen damit nachgerüstet werden. Die Beschaffung kann über Ersatz-
beiträge finanziert werden. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code auf der Website des Bundesamts für Be-
völkerungsschutz BABS. Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse  

David Kaufmann 
Leiter Zivilschutz 
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- Kommando Regionale Zivilschutzorganisation 

Link Medienmitteilung BABS 


